
Das Projekt

Die lateinischen Inschriften aus römischer Zeit bilden eine 
sehr wichtige Quellengattung, da sie unsere Erkenntnisse 
über die Bedingungen des Lebens in römischer Zeit mass-
geblich erweitern. Sie ergänzen und erweitern damit die aus 
Archäologie und literarischen Zeugnissen gewonnen Infor-
mation vor allem im Bereich der sozialen und politischen 
Strukturen. Ein bedeutender Teil der Exemplare aus dem 
Gebiet der Schweiz, das zum grössten Teil zur römischen 
Provinz Germania superior gehörte, wurde im Rahmen des 
Corpus Inscriptionum Latinarum, dem traditionellen Refe-
renzwerk für lateinische Inschriften der römischen Zeit, in 
den Bänden XII und XIII zwischen 1888 und 1916 ediert1. 
Obwohl sich ihre Zahl in allen Landesgegenden weiter ver-
mehrt hat und zudem die Lesungen vieler verbessert wer-
den konnten2, ist seitdem kein weiterer CIL-Faszikel zu den 
entsprechenden Provinzen erschienen3. Dem schafft nun 
unser vom SNF gefördertes Projekt Abhilfe, durch das der-
zeit ein Supplementband mit den römischen Inschriften aus 
dem Gebiet der Schweiz innerhalb der Grenzen der Provinz 
Germania superior (Supplement zu CIL XIII) erarbeitet 
wird4. Das Ziel des geplanten Projektes ist es folglich, die 
seit 1916 gefundenen Exemplare aus dem Gebiet der Pro-
vinz Germania superior als wissenschaftlich-kritische Edi
tion im Rahmen des CIL und nach dessen Kriterien vorzu-
legen5, und die Lesungen der bereits bekannten Zeugnisse 
nach denselben Kriterien einer Revision zu unterziehen.
Mit dem vorliegenden Beitrag werden aus den laufenden 
Arbeiten einige bescheidene Beispiele vorgestellt, die zei-
gen, dass es sich lohnt, auch an seit langem bekannten 
Monumenten eine erneute Autopsie vorzunehmen, welche 
neue Lesungen von einzelnen Buchstaben oder Teilen der 
Inschriften erbringen können.

Grabstein aus Leuzigen BE, 
CIL XIII 5168

Im Jahr 1843 wurde beim Dorf Leuzigen BE ein Grabstein 
(Abb. 1) gefunden6. Dort befand er sich in der Flur Türne-
ren oder Thurn-Äcker, auf dem Areal einer villa rustica, die 
zwischen der Trasse der römischen Strasse im Norden und 
dem Dorf Leuzigen im Süden gelegen ist7.
Das Monument aus weissem Muschelkalk hat die gut be-
kannte Form einer Giebelstele mit Gesims und ausgearbei-
teten Eck-Akroteren, ist 160 cm hoch, 55,3 cm breit (auf 
Höhe der Akrotere) und 45,5 cm tief. Auf der Vorder- und 
den beiden Nebenseiten ist der Stein sorgfältig geglättet, 
die Rückseite dagegen nur rauh behauen. Das Schriftfeld 
auf der Vorderseite misst 67,546,4 cm und ist stark ver-
wittert. Als Höhe der Buchstaben lassen sich 5,5 cm (Z. 1), 
5 cm (Z. 2), 4,5/5 cm (Z. 3–6) ausmachen.
Der Stein diente zunächst im Garten des Grundbesitzers als 
Abweisstein8. Später wurde er auf der südlich vorgelagerten 
Terrasse des Hauses aufgestellt9, wo wir ihn 2011 in Augen-
schein nehmen konnten. Der schlechte Zustand der Stein
oberfläche und die schwierige Lesung rühren jedoch nicht 
von dieser Verwendung her, da bereits die ersten Abschrif-
ten des Textes nur wenige und unsichere Buchstaben lie-
fern. Zudem weist die Oberfläche des gesamten Monu-
ments dieselbe verwitterte und poröse Steinstruktur auf, 
welche den 2000-jährigen Einflüssen von Wind und Wetter 
zuzuschreiben ist.
Dementsprechend variieren die bisherigen Lesungen und 
Editionen erheblich, die jedoch bis auf die jüngste von Wal-
ser nicht präsentiert werden sollen. Vorgelegt wird nun eine 
Neulesung, die einerseits besser zu den vorhandenen Buch-
stabenresten passt und für die sich andererseits Parallelen 
für die Namen finden lassen.
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Der Name der Verstorbenen ist für die Provinz Germania 
superior durch eine Dame namens Quartonia Florentina 
aus Dornheim bekannt11. In der näheren Umgebung ist ein 
Florentinus durch eine Ritzinschrift auf einem Fassboden 
aus dem römischen vicus Tasgetium (Eschenz TG) tra-
diert12. Dass ihr Lebensalter 100 Jahre betrug, erscheint 
nicht allzu ungewöhnlich, da solch hohe Zahlen in den 
Grabinschriften — auch der einfachen Provinzialbevölke-
rung — immer wieder vorkommen13.
Der Gatte Ti(berius) Sanctius Ingens könnte familiäre Bezie-
hungen zu Aventicum gehabt haben, da dort ein Tiberius 
Sanctius Abucinus ein Grabmal errichtete14. Aus Epaman-
duodurum/Mandeure ist ausserdem ein Ti(berius) Iul(ius) 
Sanct(i) filius Celsus bekannt15. Das Cognomen Ingens ist 
dagegen weniger häufig und im Nordwesten des Reiches 
bisher allein in Noricum anzutreffen mit Ael(ius) Ingens16.

Lesung Walser10:

D(is) M(anibus)
T[i]g(ellia) P[us]i‑
nna vix(it) [a]nno(s) L
Anotius
Ingen(uus)
coniux
[f(aciendum) c(uravit)].

Neue Lesung (Abb. 2):

D(iis) M(anibus)
[F]l.o. r. [e]n. ‑
t.ina vix(it) an̂n(os) C T. [i(berius)]
[S]anctius
Ing. ens
coniux
f.(aciendum) [c(uravit)].

Abb. 1. Leuzigen BE, Hausterrasse. Grabinschrift CIL XIII 5168. Foto 
J. Bartels.

Abb. 2. Leuzigen BE, Hausterrasse. Grabinschrift CIL XIII 5168. Umzeich-
nung B. Hartmann.
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gebildet wurde. Denn im Lateinischen wurden mit ‑anus 
Adjektive der Zugehörigkeit gebildet, deren Kernbestand 
Ableitungen von Ortsnamen und Ortsbezeichnungen sind27. 
Darunter gibt es als Unterart Bildungen auf ‑icanus, die of-
fenbar stets von Volksnamen abgeleitet sind: Afr‑icanus, 
Gall‑icanus, Pun‑icanus. In diesem Fall wäre aber bei unse-
rer Inschrift von einer Verschreibung oder Nasalierung 
auszugehen. Offenbleiben muss bisher eine klare Zuwei-
sung, denn keiner der Ortsnamen aus der weiteren Region 
– wie Germanicum (Kösching) oder Quintanis/Quintana 
(Künzing) – kann als Grundform bisher völlig überzeugen.

Weihinschrift aus Jona SG, 
CIL XIII 5247

Nach Aegidius Tschudi befand sich der Stein (Abb. 5) im 
16. Jh. an der Kirchpforte von Jona, wo ihn auch Mommsen 
und andere sahen. Heute befindet er sich im Heimatmuse-
um Rapperswil (Inv. Nr. 412). Dort durften wir ihn im 
Sommer 2009 aufnehmen.
Der Weihaltar aus hellgrauem Kalkstein ist mit einem je-
weils profilierten Aufsatz und Sockel versehen; im oberen 
Teil ist er beidseitig gebrochen. Seine Oberfläche zeigt star-
ke Verwitterung und Beschädigung, teilweise ist sie abge-
platzt, was ebenfalls für das Inschriftenfeld bzw. dessen 
Schriftfläche gilt. Die Buchstaben wurden in moderner Zeit 
mit roter Farbe nachgezeichnet. Eine grosse, runde Eintie-
fung auf der Oberseite (offenbar kein focus) weist auf eine 
Zweitverwendung als Taufstein hin. Die Masse sind 
91,559,538,5 cm; Schriftfeld 35,550; Buchstaben 5,7–
3,7. In der ersten Zeile sind Spuren einer Hedera distin‑
guens sichtbar.
Die seit jeher schwer lesbare Inschrift wird im Folgenden 
nur im Hinblick auf die relevanten Lesungen, die auf Aut-
opsien basieren, diskutiert. Eine neue vollständige kritische 
Edition soll sinnvollerweise im Rahmen des Corpus-Supple-
ments erfolgen.
Mommsen nahm 1853 sowohl den Stein als auch einen 
Abklatsch in Augenschein und lieferte Vorschläge zur 
Textauflösung und Ergänzung, die bis in jüngste Zeit mass-
geblich blieben, da auch die Lesung durch Walser nur für 
die letzte Zeile mit omnib(us) einen Zusatz brachte, den 
bereits Hirschfeld vorgeschlagen hatte28.

C(aius) Oc(tavius) Provin‑
cialis sign(ifer) c(ohortis)
(et) C(aius) Ul[a]gius(?) Vis‑
[cus] pro se s‑
[uisque] omnib(us)

Eine neue Lesung – mit einem anderen Gentilnomen des 
zweiten Dedikanten und einer zusätzlichen Zeile am Ende 
– wurden in jüngerer Zeit von Speidel/Hartmann und da-
nach von Matter vorgeschlagen29:

Weihmonument aus Rapperswil BE, 
CIL XIII 5163

Noch vor der Mitte des 18. Jh. wurde im bernischen Rap-
perswil ein Weihmonument (Abb. 3) entdeckt und von 
verschiedenen Geschichtsforschenden schriftlich sowie 
durch Abklatsch dokumentiert. Erneut sah man es 1814 am 
selben Ort in der Vorhalle der Kirche, woher der Stein 
schliesslich in den Garten des Pfarrhauses gebracht wurde17.
Dort befindet er sich (entsprechend unserer Autopsie 2011) 
noch heute, jedoch verbaut in der Stützmauer hinter dem 
alten Pfarrhaus. Daher ist die frühere Beschreibung des an 
der Vorderseite 6124 cm grossen Blocks als Statuenbasis 
mit Fusslöchern für das Standbild jetzt nur noch partiell 
nachzuvollziehen. Der Stein aus Jurakalk weist kleinere Be-
schädigungen an den Rändern auf, ferner eine grössere in 
der Mitte des Inschriftenfeldes, die von einem Aufprall 
stammen könnte.
Die vier Textzeilen mit Buchstaben von 2,7 cm Höhe bieten 
eine Weihung an den im Helvetiergebiet gut bezeugten Gott 
Mercurius Augustus. Zu revidieren ist die bisherige Lesung 
des Namens des Dedikanten; ausserdem erfolgen kleinere 
Korrekturen in den letzten beiden Zeilen.

Lesung Walser18:

Mercurio Aug(usto)
S(extus) Ta[ - - - ]inincanus
ex v[oto de pe]cunia sua
[fec]it

Neue Lesung (Abb. 4):

Me. r. [c]urio Aug(usto)
S(extus) V[al(erius) - - - ]a. nincanus
ex v[oto pe]cunia sua
[feci]t

Interessant ist der Name, der allerdings noch nicht mit Si-
cherheit zu ergänzen ist. Der Familienname Valerius ist gut 
bekannt aus Salodurum, Aventicum und Vindonissa19, wes-
halb hier der Annahme von Trianomina der Vorzug gege-
ben wird.
Allerdings wäre mit einer verkürzten Namensform auch ein 
Name beginnend mit SV‑vorstellbar, d. h. ohne das Präno-
men S(extus) wäre dann ein anderer Familienname oder 
auch nur einfacher Name vorstellbar wie z. B. die folgenden 
für Salodurum, Aventicum und Lousonna bezeugten Na-
men: Suecconius20, Sulpicius21, Surius22 oder aber Succus23. 
Daneben findet sich in der Germania superior wie auch in 
der Germania inferior immer wieder der Name Successus24, 
davon abgeleitet Successinius25; eine dieser Formen ist auch 
in Augst zu ergänzen26.
Schwieriger wird es mit dem möglichen Cognomen, das auf 
‑anincanus endet. Wegen der Endung ‑anus könnte es sich 
am ehesten um einen Namen oder auch eine Herkunftsbe-
zeichnung handeln, die aus einem topographischen Begriff 
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Im oberen, profilierten Teil des Altars (über dem früher als 
erste Zeile identifizierten Textes) darf der Name der Gott-
heit vermutet werden. Daher wird hier eine weitere Text
zeile angenommen31. Dies ist plausibel, da einerseits der 
Göttername üblicherweise am Anfang angegeben und 
andererseits hier die Steinoberfläche abgearbeitet bzw. stark 
beschädigt ist. Eine Lesung kann aus diesem Grund nicht 
vorgelegt werden32.
Das neu vorzuschlagende Gentilnomen Cocceius zeigen di-
verse Inschriften der beiden germanischen Provinzen33; aus 
der Colonia Iulia Equestris (Nyon) kennen wir die weibli-
che Form34. Die hier vorliegende Art der Abkürzung hat in 
den Provinzen durchaus Parallelen35.
Der Dedikant Cocceius Provincialis trägt mit dem signum 
Eulogius einen zusätzlichen Kurz- oder Rufnamen, auch 
Supernomen genannt36. Eine solche angefügte Namensform 
(anstelle von signo manchmal mit qui et oder sive) kommt 
in der Epigraphik seit dem Ende des 2. Jh. n. Chr. vor37, als 
die Praenomina an Bedeutung verloren hatten und daher in 
den Inschriften oft wegfielen – wie offenbar im vorliegen-
den Fall.
Die Begründung der Weihung «ex visu» ist in den Westpro-
vinzen sowie in den germanischen Provinzen bekannt und 
kommt in Verbindung mit diversen Gottheiten vor38.

[ - - - - - - ]
C(aius) Oc(tavius?) Provin‑
cialis sign(ifer et) C(aius)
[E]ulogius Vis
[cus?] pro se su‑
[isq]u. [e] omnib(us)
[v(otum)] s. (olverunt) l(ibentes) m(erito)

Die erneute Autopsie kann nun die Existenz einer sechsten 
Zeile nicht bestätigen. Ferner erscheint es einfacher, an 
Stelle eines zweiten Dedikanten das Namensformular sowie 
die konkrete Beschreibung der Weihung zu überdenken und 
nochmals mit den vorhandenen Buchstabenresten zu ver-
gleichen. Davon ausgehend lässt sich eine neue sinnvolle 
Lesung und Auflösung etablieren30:

[ - - - - - - ]
Coc(ceius) Provin‑
cialis signo
[E]ulogius (ex) vis(u)
[l(ibens)] l.(aetus) p.(osuit) pro se su‑
[isque] omnib(us)

Abb. 3. Rapperswil BE, Stützmauer Altes Pfarrhaus. Weihinschrift CIL XIII 
5163. Foto J. Bartels.

Abb. 4. Rapperswil BE, Stützmauer Altes Pfarrhaus. Weihinschrift CIL XIII 
5163. Umzeichnung B. Hartmann.

Abb. 5. Rapperswil SG, Heimatmuseum Inv. Nr. 412. Weihinschrift CIL 
XIII 5247. Foto A. Willi.
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Neue Lesung:

- - - - - -
Su[pe]r[i] 
tr(ibuni) ex
leg(ione) ˚ XI ˚ C(laudia) ˚ p(ia) ˚ f(ideli)

Die Inschrift entstammt dem Zeitraum zwischen 70 und 
101 n. Chr., als die 11. Legion in Vindonissa stationiert war.

Weihinschrift aus Windisch AG, 
Frei-Stolba 2009

In den Jahren 2007 und 2008 wurden in Brugg (Kabelwer-
ke) mehrere Bruchstücke einer Weihinschrift (Abb. 7) ge-
funden, die Hans Lieb und Regula Frei-Stolba zusammen-
fügten und bearbeiteten;44 unsere eigene Aufnahme erfolgte 
2011. Es handelt sich um drei grosse und sechs kleinere 
Fragmente einer 3,5–5 cm dicken Tafel aus gelblichem, 
verwittertem Kalkstein, mit einer maximalen Höhe von 36 
cm und 44 cm Breite. Die Buchstabenhöhe beträgt 4–4,5 
cm. Auf eine formgebende Ausbuchtung an der rechten 
Schmalseite weist schon Frei-Stolba hin, die sie zu Recht als 
ansa anspricht, auch wenn bisher kein vergleichbarer Fund 
vorzuliegen scheint. So dürfte die Tafel mit der voll ausge-
bildeten Form einer tabula ansata ein Vergleichsstück aus 
Metall nachahmen.45

Lesung Frei-Stolba:

[Deo Me]rcuri[o]
[ex] voto (vac.)
[ - - - ]I++ Iuvenis
[t]emplum d(e) s(uo)
[ad] facie(m) novam
[f(aciendum)] c(uravit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

Neue Lesung (Abb. 8):

[Me]rcur(io)
[ex] voto (vac.)
[ - - - ]++ Iuven̂is
[t]emplum d(e) s(uo)
[fa]ciendum
(vac.) [c(uravit)] l.(ibens) m(erito)

Geht man von der Zentrierung von [ex] voto in Z. 2 aus, 
reicht der Platz für das bisher vor Mercurio postulierte Deo 
in Z. 1 nicht aus. Gleiches gilt für das in Z. 5 ergänzte [ad 
fa]cie. Zudem ergab die Autopsie eine überzeugendere Le-
sung mit der auch sonst bekannten Formel und Abfolge.46 
Aufgrund dessen und aufgrund der erhaltenen Buchstaben-
reste erscheint deswegen die oben gegebene Lesung die 
plausiblere Lösung.

Weihaltar aus Vindonissa AG, 
CIL XIII 11 525

In Vindonissa wurde 1897 im Bereich des Lagerheiligtums 
der untere Teil eines kleinen Altars (Abb. 6) mit den Mas-
sen 151313 cm, Buchstabengrösse 1,5 cm gefunden. Er 
wird heute im Depot der Kantonsarchäologie Aargau in 
Brugg aufbewahrt, wo wir ihn 2009 aufnehmen konnten. 
Für die Lesung bzw. Ergänzung des Textes liegen bereits 
diverse Vorschläge vor, deren jüngste hier kurz zu erläutern 
sind.

Lesung Walser:39

Su[ - - - ]
[ - - - ]trex
leg(ionis) XI C(laudiae) p(iae) f(idelis)

Walser sah in TREX den Rest eines Cognomen, da «Trex» 
als Verschreibung für «Thrax» wegen des römischen Bürger-
status der Legionsangehörigen nicht in Frage kommt.

Lesung Scharf:40

[Göttername]
[Weiheformel]
[Tria‑]
[nomina]
[beneficiarius/cornicularius]
Su[- - - = Cognomen]
tr(ibuni) ex
leg(ione) ˚ XI ˚ C(laudia) ˚ p(ia) ˚ f(ideli)

In der letzten Zeile ist klar ersichtlich die in Windisch stati-
onierte Legion genannt, weshalb wohl auf ein Mitglied 
dieser Truppe zu schliessen ist. Besonders wichtig für das 
Verständnis und eine sinnvolle Rekonstruktion des Textes 
ist die Beobachtung von Ralf Scharf, dem auch im Weiteren 
zu folgen ist: Er sah, dass in der zweiten erhaltenen Zeile 
eine Zentrierung vorliegt. Damit scheiden Ergänzungsvor-
schläge mit einem Wortanfang in der Zeile darüber aus.41

Da «TR» am ehesten als Funktionsbezeichnung zu deuten 
ist, bleibt nur die Auflösung als tr(ibunus). Wie der Textauf-
bau dann zu verstehen ist, zeigt eine Inschrift aus Altenburg, 
die vermutlich aus Vindonissa dorthin verschleppt wurde. 
Der Dedikant spezifiziert seinen Rang durch den Namen 
seines vorgesetzten Tribunen, der demnach im Genetiv 
steht.42 Die neue Autopsie (2010) des Steins ergab, dass am 
Ende von Z. 1 ein R zu lesen ist, dessen Spuren man auch 
klar auf dem Foto erkennen kann. Mit der neuen Lesung 
am Ende von Z. 1 ist nun zumindest das Cognomen eines 
Tribunen der 9. Claudischen Legion auszumachen: Ein 
Mann mit Namen Super. Entsprechend seiner ranghohen 
Funktion war er Angehöriger des Ritter- oder Senatoren-
standes.43



A. Kolb, Römische Inschriften aus der Schweiz: Neufunde und Neubearbeitungen seit 1916. Arbeiten am Supplement zu CIL XIII� 151

Weihaltar aus Windisch AG,  
CIL XIII 5196
Zwei beschädigte Fragmente eines Altars (mit profiliertem 
Aufsatz und Pulvini, linker fehlt) aus Kalkstein wurden 1852 
in Windisch gefunden. Sie wurden in der Folge zusammen-
gefügt sowie unten ergänzt. Der Stein mit den Massen 65 
cm Höhe, 44 (oben) bzw. 38 (Mitte) cm Breite und 22,7 
cm Tiefe ist an beiden Seiten mit Reliefdarstellungen ge-
schmückt (links: Patera, rechts: Culter); die Schriftfläche ist 
stark verwittert; die Buchstabenhöhe beträgt 5,5/6 cm.

Lesung Frei-Stolba47:

Mercur‑
[io V]incen‑
[tius - - - - - -

Obwohl die letzte Autopsie des Steins im Depot des Lan-
desmuseums Zürich (in Affoltern am Albis) im Jahr 2010 
insgesamt weniger lesbare Buchstaben erbrachte, scheint 
Folgendes relativ sicher zu lesen zu sein48:

Abb. 6. Brugg AG, Kantonsarchäologie Aargau Inv. Nr. 7300. Weihin-
schrift CIL XIII 11525. Foto KA AG.

Abb. 7. Brugg AG, Kantonsarchäologie Aargau Inv. Nr. Bru. 007.3/2303.1. 
Weihinschrift. Foto KA AG.

Abb. 8. Kantonsarchäologie Aargau Inv. Nr. Bru. 007.3/2303.1. Weihin-
schrift. Umzeichnung B. Hartmann.



152	 A. Kolb, Römische Inschriften aus der Schweiz: Neufunde und Neubearbeitungen seit 1916. Arbeiten am Supplement zu CIL XIII

Mercur(io)
[ - - - ]INCEN[ - - - ]
 - - - - - - 

Dabei ist von Interesse, dass der Name der Gottheit in Z. 
1 in der selben verkürzten Form wie in der zuvor bespro-
chenen Weihinschrift wiedergegeben ist. Diese Abkürzung 
von «Mercurius» erweist sich als nicht unüblich, sowohl in 
der provinzialen Umgebung (Nyon, Avenches und Solo-
thurn) sowie auch anderen Regionen49.
Die Namensreste des Dedikanten bieten mit den im CIL 
gelesenen Buchstaben mehrere Ergänzungsmöglichkeiten. 
Neben dem von Frei-Stolba als einzige Lösung postulierten 
Vincentius sind noch eine Reihe weiterer Varianten mög-
lich:

[Praenomen Gentiliz V]incen[s]50 oder V]incen[tia]51

[Praenomen] Ingen[uius52 Cognomen] oder Ingenuia]53

[Praenomen Gentiliz] Incen[u(u)s]54

[Praenomen Gentiliz] Ingen[s/ uus55/ ianus etc.56] oder 
Ingen[ua/ uina]57.

Anne Kolb
Historisches Seminar der Universität Zürich

Karl Schmid-Strasse 4
8006 Zürich

kolb@hist.uzh.ch
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Anmerkungen
1	 Vorgelegt wurden zunächst die Inschriften des Gebiets von Genf und 

der Alpes Graiae et Poeninae von O. Hirschfeld, Corpus Inscriptio-
num Latinarum XII: Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae (Berlin 
1888), dann die Provinzen Germania superior und Raetia von C. 
Zangemeister, Corpus Inscriptionum Latinarum XIII 2,1: Inscriptiones 
Germaniae superioris (Berlin 1905), wobei die Schweizer Inschriften 
vornehmlich auf Th. Mommsens Autopsien entsprechend seiner 1854 
veröffentlichten Edition der Inscriptiones Confoederationis Helveti-
cae Latinae (ICH) zurückgingen. Später erschien für dieselben Provin-
zen ein erster Nachtragsband von O. Hirschfeld und H. Finke, Corpus 
Inscriptionum Latinarum XIII,4: Addenda ad partes primam et secun-
dam (Berlin 1916); für ihn sammelte O. Schulthess die Schweizer In-
schriften. Die Inschriften der heutigen italienischen Schweiz sind im 
Band V des CIL ediert: Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latina-
rum V,2: Inscriptiones Galliae Cisalpinae Latinae. Inscriptiones regio-
num Italiae undecimae et nonae (Berlin 1877; Neudruck 1959), sowie 
Nachträge in den Supplementa Italica, Fasc. 1: H. Pais, Additamenta 
ad vol. V, Galliae Cisalpinae (Rom 1884). Für Unterstützung und 
Hinweise möchte ich meinem Projektteam herzlich danken: Jens Bar-
tels, Nikolas Hächler, Benjamin Hartmann und Anna Willi.

2	 s. die Nachträge von Finke 1927; Nesselhauf 1937; Nesselhauf/Lieb 
1959. Diese Sammlungen genügen jedoch den heutigen wissenschaft-
lich-kritischen Standards nicht immer, da die Verfasser – mit Ausnah-
me von Nesselhauf/Lieb – die Lesungen der Inschriften oft nicht am 
Stein überprüften. Auch fehlt bisher völlig eine zusätzliche umfassende 
Dokumentation durch Fotos und oder Zeichnungen, Massangaben, 
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